


























FREYRECHTSANWÄLTE 

Respektierung der Urheberrechte verpflichtet sind. 

36. Eine Pflicht zur Überwachung der Nutzer des WLAN wäre dagegen rechtlich nicht 

akzeptabel. Eine solche Pflicht verstieße sowohl gegen europäisches Recht (vgl. z.B. 

die Scarlet-Entscheidung des EuGH) als auch gegen deutsches Recht, insbesondere 

gegen die Bestimmungen des § 7 Abs. 2 S. 1 TMG und § 88 TKG34
. 

7. Die Ermittlung gegen etwaige Urheberrechtsverletzer erfolgt aufgrund der 
Zuordnung der IP-Adresse. Halten Sie diese Praxis aus technischer und/oder 
juristischer Sicht für legitim? Wie bewerten Sie das Problem, das WLAN
Betreiber haben, selbst einen Gegenbeweis führen zu müssen, ohne dass ihnen 
dazu die erforderlichen Informationen mehr zur Verfügung stehen? 

37. Ausgangspunkt der Ermittlung von Urheberrechtsverletzungen ist § 101 UrhG, der 

einen urheberrechtlichen Auskunftsanspruch auch gegen Dritten, die an 

Urheberrechtsverletzungen nicht beteiligt sind bzw. waren, regelt. Im vergangenen 

Jahr berichtete der eco-Verband, dass Access-Provider in Deutschland bis zu 

300.000 Auskunftsersuchen pro Monat auf dieser Grundlage beantworten haben. 

38. Es ist allerdings bekannt, dass die Zuordnung von IP-Adresse und Nutzerdaten 

fehleranfällig ist. Außerdem identifiziert die I P-Adresse lediglich den 

Anschlussinhaber und nicht diejenigen, welche für eine Urheberrechtsverletzung 

unmittelbar verantwortlich sind. Der Beweiswert der Zuordnung einer IP-Adresse für 

eine konkrete Urheberrechtsverletzung ist daher beschränkt. Daher sollte die Frage 

einer Inanspruchnahme eines WLAN-Betreibers davon abhängen , ob er die (zu 

präzisierenden) Sorgfaltspflichten erfüllen hat, die ihm zumutbar sind , um den 

Missbrauch seines Anschlusses für die Verletzung von Urheberrechten zu 

verhindern . Wie bereits angeführt, sollte der Gesetzgeber hier klare Maßstäbe 

aufstellen. Meines Erachtens reicht hier eine Belehrungspflicht des 

Anschlussinhabers aus. 

l4 Vgl: dazu ausführlich Frey, Deutscher Bundestag - Unterausschuss Neue Medien 
Stellungnahme zum Thema "Vermarktung und Schutz kreativer Inhalte im Internet" 
http://www.frey.tv/sites/defauIVfiles/120518-
frey stellungnahme unterausschuss neue medien.pdf. 
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8. Wie bewerten Sie die in dem Antrag "Abschaffung der Störerhaftung" der 
Fraktion der PIRATEN (Drucksache 16/2284) dargelegte Analyse und die 
abschließend formulierten Forderungen an die Landesregierung? 

39. Unabhängig davon, dass die in dem Antrag der Fraktion der PIRATEN dargelegte 

Analyse nicht in allen Teilen geteilt wird (z.B. ist es für private Nutzer vertraglich nicht 

ohne weiteres möglich, einen WLAN-Zugang für die Öffentlichkeit bereitzustellen) 

bewerte ich die abschließend formulierten Forderungen als in weiten Teilen sinnvoll 

und zutreffend. 

40. Der genaueren Betrachtung bedürfte der Aspekt einer generellen Gleichsetzung von 

Betreibern offener WLAN-Zugänge mit kommerziell agierenden Access-Providern. 

Dies ist im Lichte des § 8 TMG wünschenswert. Allerdings würden die Access

Provider insbesondere nach dem TKG treffenden Verpflichtungen die 

"nebenberuflichen" Betreiber offener WLAN regelmäßig überfordern. 

41. Zudem ist festzustellen, dass - entgegen dem Titel des Antrags - unter 11. 3) als 

Forderung an die Landesregierung nicht die Abschaffung der Störerhaftung gefordert 

wird. Vielmehr werden klare Voraussetzungen für das Vorliegen einer Störerhaftung 

eingefordert. Dies erscheint zutreffend, um eine Balance zwischen dem Schutz von 

Urheberrechten und dem angestrebten Ziel einer möglichst flächendeckend 

verfügbaren technischen Infrastruktur für den Zugang zum Internet sicher zu stellen. 

9. Welche Folgen hätte die im Antrag geforderte Abschaffung der Störerhaftung 
für die zivil- und strafrechtliche Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen? 

42. Für die zivil- und strafrechtliche Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen würde ein 

solcher Ansatz keine unmittelbaren Auswirkungen zeigen, da die Haftung des 

Verletzers unberührt bliebe. Es könnte lediglich angeführt werden, dass ggf. eine 

zivil- und strafrechtliche Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen erschwert würde. 

Es scheint indes zweifelhaft, ob es zu einer substanziellen Erhöhung der 

Rechtsverletzungen kommt. 

10. Welche Auswirkungen hätte dies auf Künstler, Rechteinhaber etc.? 

43. Ich erachte die Auswirkung auf Künstler und Rechteinhaber etc. als überschaubar. 

Insbesondere sollte die Rechtsverfolgung in Zukunft gleichzeitig stärker auf 

Urheberrechtsverletzungen im großen Ausmaße fokussiert werden. Damit sind in 
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erster Linie Plattformen angesprochen, deren Betreiber selbst 

urheberrechtsverletzendes Material zur Verfügung stellen und auf Kosten der 

Urheber und Rechteinhaber durch Abonnements-Entgelte oder durch das Schalten 

von Werbung Umsätze generieren. 

11. Welche Maßnahmen müssten ergriffen werden, um trotz Abschaffung der 
Störerhaftung Urheberrechtsverletzungen effektiv ahnden zu können? 

S.o. 

Dr. Dieter Frey, LL.M. 

(Rechtsanwalt) 
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